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 Veröffentlicht am 26.04.2011

Norm

IESG §3 Abs3

Rechtssatz

Die Begrenzung der Sicherung nach § 3 Abs 3 IESG umfasst grundsätzlich alle gesicherten Ansprüche, deren

Berechnung Kündigungsfristen und -termine zugrunde liegen. Nach der Fälligkeit der Ansprüche vor oder nach Eintritt

des Insolvenztatbestands nach § 1 Abs 1 IESG wird nicht unterschieden.
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